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GEMEINDE WECHINGEN
ORTSTEIL FESSENHEIM
LANDKREIS DONAU-RIES
BEBAUUNGSPLAN "AN DER LANGEN HECKE"
2. ÄNDERUNG

gemäß § 9 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 2004, zuletzt geändert
am 20.10.2015.

gemäß Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990, geändert am
22.07.2011 und der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekannmachung vom 23.Januar 1990,
zuletzt geändert am 11.06.2013

GEMEINDE WECHINGEN
ORTSTEIL FESSENHEIM
LANDKREIS DONAU-RIES
BEBAUUNGSPLAN "AN DER LANGEN HECKE"
2. ÄNDERUNG

Für das Gebiet innerhalb des festgesetzten Geltungsbereichs gilt die von Architekt Saulich
ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung vom August 1971, in der geänderten Fassung 
vom 8.3.1972 sowie der Änderung vom Januar 2017, ausgearbeitet vom 
Büro Moser + Ziegelbauer, Architektur und Städtebau GmbH, Nördlingen, die zusammen
mit den nachstehenden Vorschriften und der Begründung den Bebauungsplan bildet.

Für Hauptgebäude sind bei der Festsetzung II = ID Satteldächer mit einer Dachneigung
von 42 -48° zulässig, bei der Festsetzung II Sattel- und Walmdächer mit einer Dach-
neigung von 10° - 30°.
Die im Bebauungsplan eingetragene Firstrichtung, welche nur für Wohngebäude gilt,
ist einzuhalten. 
Naturrote bis rotbraune oder anthrazitfarbene Schuppendeckung ist zwingend vorgeschrieben. 

7.1

Bei Hauptgebäuden sind bei der Festsetzung II = ID 
Kniestöcke bis zu einer Höhe von 75 cm, gemessen von Oberkante Rohdecke bis 
Unterkante Sparren an der Maueraußenkante zulässig.
Bei der Festsetzung II sind keine Kniestöcke zulässig.
Bei Garagen und Nebengebäuden sind keine Kniestöcke zulässig.

Dachvorsprünge dürfen an der Traufseite 0,75 m (incl. Rinnen) und an der Giebelseite
0,30m überstehen. Bei der Festsetzung II = ID dürfen Dachaufbauten oder die Summe der 
Dachaufbauten 1/2 der Dachlänge und die Höhe von 1,20 m nicht überschreiten.
Bei der Festsetzung II sind Dachaufbauten nicht zulässig.

§ 7.2

Die Baugrundstücke entlang der Staatsstraße sind ohne Tür und Tor einzufrieden.

§ 11

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt entlang der Staatsstraße

Der Staatsstraße 2221 dürfen keine Abwässer und kein Niederschlagswasser zugleitet werden.

Werbeanlagen dürfen nur bis auf Traufhöhe ausgeführt werden.
Die bedürfen der vorherigen Prüfung und Genehmigung durch das staatliche Bauamt Augsburg.

Wegen einwirkender Staub-, Lärm- und Abgasimmissionen von der Staatsstraße 2221
können keine Entschädigungsansprüche oder sonstige Forderungen gegen die 
Straßenbauverwaltung erhoben werden.

Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, 
Abt. Bodendenkmalpflege, weist darauf hin, dass eventuell zu 
Tage tretende Bodendenkmäler der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG unterliegen.

Art. 8 Abs. 1 DSchG:
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich 
der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der 
Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt 
haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch 
Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten 
befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG:
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum 
Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu 
belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die 
Gegenstände vorher freigibt oder  die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

Die Gemeinde Wechingen erlässt aufgrund des
§ 2. Abs. 1 Satz1, des § 10 und des § 13a des Baugesetzbuches 
- BauGB - In der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert
am 20.10.2015 (BGBI. I S. 1722), 
der Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert am 
11.06.2013, des Art. 79, Abs. 1, Nr. 1 und des Art. 81 der 
Bayerischen Bauordnung - BayBO - in der geltenden Fassung, 
des Art. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) 
in der gültigen Fassung und des Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der geltenden Fassung den Bebauungs-
plan "An der langen Hecke" - 2. Änderung als Satzung.

§ 1

Der Bebauungsplan besteht aus der Bebauungsplan-
zeichnung, den daneben vermerkten Festsetzungen
sowie der Begründung.

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt der von
Arch. Ing. Leo Saulich, Nördlingen, 1973 ausgearbeitete 
Bebauungsplan,
die 2. Änderung durch MOSER + ZIEGELBAUER, 
Architektur und Städtebau GmbH
Mittlere Gerbergasse 2, 86720 Nördlingen,
in der Fassung vom 18.01.2017
und die auf diesem vermerkten Festsetzungen.

§ 2

Der Bebauungsplan wird mit seiner Bekanntmachung 
gemäß § 10  BauGB rechtsverbindlich.
Gleichzeitig verliert der Bebauungsplan "An der langen Hecke",
sowie der Bebauungsplan "An der langen Hecke" 1. Änderung
durch den vorliegenden Bebauungsplan seine Rechtsgültigkeit.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

MOSER + ZIEGELBAUER
ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU GMBH

MITTLERE GERBERGASSE 2      ·     86720 NÖRDLINGEN
TELEFON 09081/29018-0  ·  TELEFAX 09081/29018-19
ARCHITEKTEN@MOSER-ZIEGELBAUER.DE

SUSANNE MOSER-KNOLL
DIPLOM-INGENIEURIN UNIV.
ARCHITEKTIN
STADTPLANERIN

ANTON ZIEGELBAUER
DIPLOM-INGENIEUR (FH) 
ARCHITEKT BDA
STADTPLANER

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 23.11.2016
die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 02.12.2016 ortsüblich
bekannt gemacht.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung
vom 23.11.2016 wurden die Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 09.12.2016 bis
10.01.2017 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom
23.11.2016 wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 01.12.2016 bis 10.01.2017
öffentlich ausgelegt.

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 18.01.2017 wurde 
der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 
18.01.2017 mit der Begründung gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
in einer verkürzten Auslegungsdauer vom 13.02.2017 bis 
06.03.2017 öffentlich ausgelegt und es wurden die betroffenen 
Träger öffentlicher Belange beteiligt.

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom
06.04.2017 den Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom 06.04.2017 als Satzung 
beschlossen.

Wechingen, den ..................

..................................
Klaus Schmidt, 1. Bürgermeister

Ausgefertigt

Wechingen, den ..................

..................................
Klaus Schmidt, 1. Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan
wurde am ................. gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2
BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Wechingen, den .....................

..................................
Klaus Schmidt, 1. Bürgermeister

II = ID

II

für den gesamten Geltungsbereich:

SD 42° - 48°

SD/WD  10° - 30°

D-7-7129-0508

Bodendenkmal mit Nummerierung

Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung

D-7-7129-0154 Straße der römischen Kaiserzeit

Genehmigung - BPL "An der langen Hecke" - 1973

1. Änderung mit Beschluß vom 04.11.1980
BPL "An der langen Hecke" 1. Änderung - mit Schreiben vom
05.12.1980 genehmigt.

2. Änderung

ZU DIESER BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG GEHÖRT DIE BEGRÜNDUNG, DIE SATZUNG UND DAS VERFAHREN VOM 23.11.2016 / 18.01.2017

23.11.2016 / 18.01.2017 / 06.04.2017

Höhenlage

WH 4,50 Wandhöhe Hauptgebäude: 4,50 m bei Festsetzung II = ID

Die Wandhöhe des Hauptgebäudes an der Traufseite darf höchstens
4,50 m betragen, gemessen von Oberkante Rohfußboden Erdgeschoß
bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut.

WH 6,75 Wandhöhe Hauptgebäude: 6,75 m bei Festsetzung II

Die Wandhöhe des Hauptgebäudes an der Traufseite darf höchstens
6,75 m betragen, gemessen von Oberkante Rohfußboden Erdgeschoß
bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut.

Die Oberkante des Rohfußbodens Erdgeschoß darf 0,30 m über 
der Gehwegoberkante der Erschließungsstraße liegen, von der aus
die Garage erschlossen wird, gemessen in der MItte der straßenseitigen
Grundstücksgrenze.

5)  

4 )

H/B = 594 / 1137 (0.68m²) Allplan 2016


